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§ 1
!laie, Sitz, Gescn~ftsjahr

§ 5
Erlöschen der Kitqliedschaft

Die Mitgliedschaft erlischt durchDie Geleinscbaft führt den Namen
"Freie iählerqeleinschaft Geleinde Petersaurach',

Ihr Virkunqsbereich erstreckt sich auf das Gebiet
der Geleinde Petersauracb. Sitz der Geleinschaft
ist Petersaurach. Geschäftsjahr ist das
Kalenderjahr.

al Austrittserklärung
bl Tod
cl Ausschlup
d) Auflösung der.Geleinschaft.

§2
Ziele und Aufqaben

Der ~~ aus der Gemeinschaft ist schriftlich
ait sofortiger Wirkung zulässig. aeitrags-
verpflichtungen bleiben bis ZUI Ablauf des
Geschäftsjahres, in dei die Austrittserklärung
beil Vorstand eingegangen ist, bestehen.
Der AusschluB eines Kitgliedes aus der Gemein-
schaft kann auf Antraq des Vorstandes oder von
wenigstens einet Drittel der Kitglieder-
versaillung durch Beschlu~ der Kitqlieder-
versaillung ausgesprochen werden, wenn das Kit-
glied den Zielen oder dei Ansehen der Gemein-
schaft schadet. Der Ausschlu~ ist dei Betroffenen
schriftlich mitzuteilen. Der Rechtsweg ist aus-

geschlossen.

Die Geleinschaft zielt darauf ab, bei der Lösung
der kommunalen Aufgaben in der Geleinde

.itzuwirken. Zu diesel Zweck strebt sie für ihre

Kitglieder Sitz und Stimme im Gemeinderat an. Die

Ge.einschaft ist parteipolitisch unabhängig sowie

bei der Verfolgung ihrer Ziele an keine Weisungen
gebunden. Auch ihre Kitglieder sind bei der
Beratung und Abstilmung in den kommunalen Organen
nicht an Weisungen gebunden, sondern allein ihrem
Gewissen verantwortlich. '

Die Gemeinschaft verfolgt ausschließlich und

unmittelbar politische Zwecke. Sie erstrebt

keinen Gewinn. Spenden und Beiträge dürfen nur
für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden.

§ 6
Mitgliedsbeiträge

§ 3
Kitqliedschaft

Die Gemeinschaft erhebt Mitgliedsbeiträge. Die
Höhe des Jahresbeitrages wird durch die

Mitgliederversalmlung der Gemeinschaft
festgesetzt. Die Beiträge für das laufende
Geschäftsjahr sind bis spätestens 31. März
unaufgefordert auf ein Konto der Geleinschaft
einzuzahlen.

§ 1
~

Organe der Gemeinschaft sind

Mitglied kann nur sein, wer bereit ist, die
Geleinschaft in ihren Zielen zu unterstützen und
ihr Ansehen zu wahren. Ordentliches Mitglied kann
jeder fiber 18 Jahre alte Geleindebürger werden,
soweit er nicht Mitglied einer Partei ist.

Zu Ehrenlitgliedern können auf Beschlu~ der

Mitgliederversalmlung Personen ernannt werden,

die sich UI die Gemeinschaft oder UI öffentliche
Belange besonders verdient gemacht haben.

Pflichtmitglieder sind alle kommunalen

Mandatstrage~, die fiber die Liste der

Geleinschait gewahlt.wurden.

al der Vorstand
bl der erweiterte Vorstand
c) die Kitqliederversaillunq.

54
Erwerb der Mitqliedschaft

Die ordentliche Mitgliedschaft wird durch
schriftliche Beitrittserklärung beantragt. Sie
wird nach Entrichtung des ersten Jahresbeitrages
und Eintraq in die Mitqliederliste 'iirksam. Der
Vorstand kann die aetrittserklärung innerhalb
eines Monats nach Einqang Qit Begründung
zurückweisen. Wird der Aufnahmeantrag erneut
qestellt, entscheidet die Mitgliederversa.llunq
unter Ausscnlua des Rechtsweges endgültig.



§ 8
Vorstand

e) Vorschläge für die Ernennung von Mitgliedern
zu Ehrentitgliedern

f) Bildung von Kollissionen und Ausschüssen
g) Vorschläge von Personen für die Kandidatur

bei Geseinderatswahlen
D"er Vorstand setzt sich zusammen aus

dei 1. Vorsitzenden,
dei 2. Vorsitzenden,
dei Schriftführer und
dei Kassier.

§ 10
Der erweiterte Vorstand

Der erweiterte Vorstaad ulfa~t neben dei Vorstand

(§ 81 als weitere Kitglieder die Mandatsträger
der GeleiascnQft auf Geleindeebene, sowie drei

Beisitzer aus' dea Reihen der Mitglieder.

5 11

AufQaben des erweiterten Vorstandes

Der erweiterte Vorstand nilmt die in § 9

genannten Aufgaben wahr. Auch die Fragen des

Vahlkalpfes auf Ge.eindeebene werden in diesem

Organ besprochen.

Er ist Vorstand il Sinne des § 26 BGR. Jeder der

beiden Vorsitzenden hat Einzelvertretunqs-

befugnis, die des A. Vorsitzenden ist jedoch il

Innenverhältnis auf den Fall der Verhinderunq des

1. Vorsitzenden (Vertretung) beschränkt.

Der Vorstand wird von der Kitgliederversaillung

für J Geschäftsjahre gewählt. Wiederwahl ist

zulässig. Die Wahl ist il allqe.einen lit

Stiamzettel durchzuführen. Sie kann auch auf

Beschlu~ der Kitgliederversaillunq durch Zuruf

(Akklamation I erfolgen.

Bei vorzeitigel Ausscheiden eines

Vorstandslitgliedes findet innerhalb von drei

Monaten die Wahl eines Hachfolqers für die

Restdauer der Wahlperiode statt.

§ 12
Sitzunqen des erweiterten Vorstandes

Für die Sitzungen des erweiterten Vorstandes gilt
§ 9 entsprechend.

§ 9 ,
Aufqaben des Vorstandes

§ 13

KitqliederversamllunqenDer Vorstand führt seine Geschäfte nach den
Bestimmungen der Satzung und zusätzlichen
Beschlüssen der Kitgliederversaillung. Der
1. Vorsitzende beruft und leitet die Vorstands-
sitzung, die Sitzungen des erweiterten Vorstandes
sowie die Mitgliederversaillungen. Er bestillt
die Häufigkeit (Notwendigkeit) der Vorstands-
sitzungen und ladet hierzu rechtzeitig ein. Eine
Vorstandssitzung IU~ innerhalb von zwei Wochen

stattfinden, wenn lindestens die Hälfte der

Vorstandslitglieder diese Sitzung beantragt.

Der Vorstand ist beschlu~fähig, wenn über die
Hälfte seiner Mitglieder, darunter ein
Vorsitzender, anwesend ist. Der Vorstand
entscheidet mit Stilmenlehrheit. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet die Stimme des
Vorsitzenden.
Ober jede Sitzung des Vorstandes ist eine

Niederschrift aufzunehmen, die VOI Vorsitzenden
und dem Schriftführer zu unterzeichnen ist.

Die Mitgliederversaillungen sind jährlich
mindestens einmal VOI ersten Vorsitzenden

schriftlich oder durch Veröffentlichung in
geeigneter Weise lit Bekanntgaben der Tages-
ordnung und unter Einhaltung einer Frist von
mindestens einer Woche einzuberufen.
Weitere Mitgliederversaillungen können stattfin-
den, wenn es der Vorstand für notwendig erachtet
oder lindestens ein Drittel der Mitglieder
schriftlich und unter Angabe von Gründen diese
'forder t.
Unabhängig von der Zahl der erschienen stilI-
berechtigten Mitglieder ist die Mitglieder-
versaillung beschlu~fähig, wenn die in >'bs. 1
genannten Voraussetzungen erfüllt sind.
Für die Beschluafassung ist die einfache Stillen-
mehrheit der anwesenden Mitglieder erforderlich.
Satzungsänderungen, Ausschlua von Mitgliedern
und der Beschluß über die Auflösung der Gemein-
schaft bedurfen einer Mehrheit von zwei Dritteln
der ~timmen der anwesenden Mitglieder. Stilmen-
gleichheit bedeutet Ablehnung.
über die '~ersammlung und die gefa~ten Beschlusse
ist eine Niederschrift zu fertig"en, die vom Ver-
sammlungsleiter und vom Schriftfuhrer zu unter-
zeichnen ist.

Neben den an anderer Stelle der Satzung genannten
Aufgaben ist der Vorstand zustandig für folgende
Angelegenheiten:
al Aufnahme von Mitgliedern bzw. Ablehnung von

Aufnahmeantragen
b) Antrage auf Ausschlua 'Ion Kitgliedern
cl Erstellung des Jahres- und Rechnungsberichts
dl Erla~ von Vereinsordnungen, z.B. Geschafts-

ordung
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§ 15
lassenprüfer

§ 14
Aufqaben der Kitqliederversaillunq

Von der Kitgliederversammlung der Ge!einschaft

sind aus ihren Reihen zwei Kassenprüfer für die

Dauer von zwei Jahren zu wählen. Diesen oblieqt

die unvermutete Prüfung der Kassenführunq der

Geleinschaft. Sie haben hierüber der Jahres-

mitgliederversaillung Bericht zu erstatten und

die Entlastung des Kassiers zu beantragen.

§ 16
Auflösunq der Gemeinschaft

Die Kitgliederversaillung ist zuständig für die
Entscheidung über alle Angelegenheiten der
Geleinschaft, soweit sie nicht durch die Satzung
dei Vorstand oder einel anderen Organ zugewiesen
sind. Ihre Zuständigkeit erstreckt sich
insbesondere auf
,...
a) Entgegennahle des Jahres. u. Rechnungsberichts
b) Entlastung des Vorstands
c! Ausschluß von Kitgliedern
dl Festlegung der Höhe des Jahresbeitrages
el Wahl und Abberufung des Vorstandes, der

Ausschüsse und Kassenprüfer
f! Aufstellung der Kandidatenliste für die

Kollunalwahlen auf Gemeindeebene
g) Ernennung von Delegiertert
h) Satzungsänderungen und Auflösung der

Geleinschaft

Die Gemeinschaft kann nur aufgrund eines
Beschlusses einer Kitgliederversammlung aufgelöst
werden. Der Beschlu~ bedarf einer Mehrheit von
!L! der in geheimer Abstimmung abgegebenen

Stimlen.

Im Falle einer Auflösung ist auch darüber zu

entscheiden, welchem Zweck das Vermögen der

Ge2einschaft zugeführt werden soll.

§ 17
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage der Beschlußfassung,
d . :Z.. ~- -10 .1.1.7 17.

fas 1st an f r. .-1.1.(7. In Kra t.

\ Der Vorstand

~
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2. Vorsitzender
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.. 1. Vorsitzender


